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• Bisher

• 2 Spielregeln

• 2.1 Internationale Tischtennisregeln (ITTR)

• Zudem dürfen die Verbände für ihren 

Zuständigkeitsbereich beschließen:

• bei Veranstaltungen gemäß WO A 11.3 Abweichungen 

von ITTR B 2.2.7 hinsichtlich der einheitlichen 

Spielkleidung für Mannschaftswettbewerbe,

• bei Veranstaltungen gemäß WO A 11.2 Abweichungen 

von ITTR B 2.2.8 und B 2.2.9 hinsichtlich der 

Unterscheidbarkeit der Farben der Spielkleidung 

gegnerischer Mannschaften,

• bei Veranstaltungen gemäß WO A 11.3.2 und A 11.3.3 

Abweichungen von den Vorgaben der ITTR.
•

Neu

2 Spielregeln

2.1 Internationale Tischtennisregeln (ITTR)

Zudem dürfen die Verbände für ihren Zuständigkeitsbereich 

beschließen:

•bei Veranstaltungen gemäß WO A 11.3 Abweichungen von 

ITTR B 2.2.7 hinsichtlich der einheitlichen Spielkleidung für 

Mannschaftswettbewerbe,

•bei Veranstaltungen gemäß WO A 11.2 Abweichungen von 

ITTR B 2.2.8 und B 2.2.9 hinsichtlich der Unterscheidbarkeit 

der Farben der Spielkleidung gegnerischer Mannschaften,

•bei Veranstaltungen gemäß WO A 11.3.2 und A 11.3.3 

Abweichungen von den Vorgaben der ITTR.

Bei genehmigten, offenen Mannschaftsturnieren ist 

einheitliche Spielkleidung nicht vorgeschrieben.

Bei Veranstaltungen gemäß WO A 11.2 müssen die 

Farben der Spielkleidung von gegnerischen 

Mannschaften nicht unterscheidbar sein. 

Bei nicht weiterführenden Veranstaltungen gemäß WO A 

11.3.2 und A 11.3.3 sind Abweichungen von den ITTR 

erlaubt, wenn diese Abweichungen in der 

Ausschreibung/Einladung detailliert beschrieben sind.
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• Bisher

• I 5.8
Die für das jeweilige Spielsystem festgelegte Spielreihenfolge 

.... Spiele beendet sind.

• In den Spielklassen des HTTV dürfen sich die 

Mannschaftsführer auf das Vorziehen von Einzelspielen 

einigen. Mannschaftskämpfe im Braunschweiger System (WO 

E 6.4.1) finden an zwei Tischen statt.

• Im Einvernehmen beider Mannschaften darf unter Beachtung 

der einschlägigen Bestimmungen (z. B. Pause zwischen zwei 

Spielen gemäß WO A 2.1) ein Mannschaftskampf an beliebig 

vielen

• Tischen ausgetragen werden.

•

• Sofern ein Mannschaftskampf ...

• der einzelnen Spielpaarungen zuständig. 

• Sechser- und Vierer-Mannschaften spielen grundsätzlich an 

zwei Tischen, Dreier- und Zweier-Mannschaften an einem 

Tisch. Die Verbände dürfen für jede Spielklasse ihres 

Zuständigkeitsbereichs verbandseinheitlich festlegen, dass die 

Heimmannschaft die Anzahl der Spieltische ohne Zustimmung 

der Gastmannschaft um einen erhöhen darf und/oder dass 

Erhöhungen der Tischanzahl im Einvernehmen beider 

Mannschaften zulässig sind.

Neu

• I 5.8

•

Die für das jeweilige Spielsystem festgelegte Spielreihenfolge 

.... Spiele beendet sind.

• In den

• In den Spielklassen des HTTV dürfen sich die 

Mannschaftsführer auf das Vorziehen von Einzelspielen 

einigen. Mannschaftskämpfe im Braunschweiger System (WO 

E 6.4.1) finden an zwei Tischen statt.

• Im Einvernehmen beider Mannschaften darf unter Beachtung 

der einschlägigen Bestimmungen (z. B. Pause zwischen zwei 

Spielen gemäß WO A 2.1) ein Mannschaftskampf an beliebig 

vielen Tischen ausgetragen werden.

•

• Sofern ein Mannschaftskampf ...

• der einzelnen Spielpaarungen zuständig. 

• Mannschaftskämpfe von Sechser- und Vierer-Mannschaften 

sowie solche, für die das Braunschweiger System 

angewendet wird, werden grundsätzlich an zwei Tischen 

ausgetragen, alle anderen an einem Tisch. Die Verbände 

dürfen für jede Spielklasse ihres Zuständigkeitsbereiches 

verbandseinheitlich festlegen, dass die Heimmannschaft die 

Anzahl der Spieltische ohne Zustimmung der Gastmannschaft 

um einen erhöhen darf und/oder dass Erhöhungen der 

Tischanzahl im Einvernehmen beider Mannschaften zulässig 

sind.
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• Bisher

• Beispiel Wettspielordnung.

• B6 Kostenerstattung an die Vereine

• …….

• Weibliche Jugend männliche Jugend

• ……..

• Schülerinnen A Schüler A

• ……

• Schülerinnen B + C Schüler B + C

Neu

• Beispiel Wettspielordnung.

• B6 Kostenerstattung an die Vereine

• …….

• Weibliche Jugend 18

• männliche Jugend 18

• ……..

• Schülerinnen A Schüler A

• Weibliche Jugend 15

• männliche Jugend 15

• ……

• Schülerinnen B + C Schüler B + C 

• Weibliche Jugend 13 + 11

• männlich Jugend 13 + 11


